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Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Bürger- und Umweltausschuss   23.01.2014 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk I   

03.02.2014 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk II   

04.02.2014 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk III   

06.02.2014 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   17.02.2014 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  
Tempo 30 im Stadtgebiet 
- Antrag und Schreiben der Fraktion BÜRGERLISTE vom 23.11.13 
- Stellungnahme der Verwaltung vom 15.01.14 (Anlage)  



 
36-20-01-lou-ger         15.01.14 
Herr Louis 
 36 80 
 
 
 
01 
- über Herrn Beigeordneten Märtens    gez. Märtens 
- über Herrn Oberbürgermeister Buchhorn   gez. Buchhorn  
 
 
 
Tempo-30-km/h im Stadtgebiet Leverkusen 
- Antrag und Schreiben der Fraktion BÜRGERLISTE  vom 23.11.13 
- Nr. 2536/2013 (ö) 
- Beschluss der Bezirksvertretung I zu TOP 20 vom 18.11.2013 

 
 
Grundsätzlich sind die Voraussetzungen für Geschwindigkeitsbeschränkungen in 
Form von Zonen- oder Streckenreglungen in der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) 
geregelt. Bei der Festsetzung entsprechender  Anordnungen sind folgende rechtliche 
Grundlagen zwingend zu beachten: 
 
Tempo 30-Zone: 
 
Nach den Rechtsvorgaben der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist innerhalb ge-
schlossener Ortschaften abseits von Hauptverkehrs- bzw. Vorfahrtstraßen mit der 
Anordnung von Tempo 30-Zonen zu rechnen. Grundsätzlich gilt innerorts aber eine 
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h als Standard.  
 
Die Straßenverkehrsbehörden ordnen gemäß § 45 Abs. 1b StVO innerhalb ge-
schlossener Ortschaften, insbesondere in Wohngebieten und Gebieten mit hoher 
Fußgänger- und Radverkehrsdichte sowie hohem Querungsbedarf, Tempo 30-Zonen 
im Einvernehmen mit der Gemeinde an. Diese Zonenanordnung darf sich allerdings 
weder auf Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen) 
noch auf weitere Vorfahrtstraßen erstrecken. Sie darf nur Straßen ohne lichtzeichen-
geregelte Kreuzungen oder Einmündungen, Fahrstreifenbegrenzungen oder benut-
zungspflichtige Radwege umfassen. An Kreuzungen und Einmündungen innerhalb 
der Zone muss grundsätzlich die Regel „rechts-vor-links“ gelten, wobei im engen 
Rahmen hiervon Ausnahmen möglich sind. 
 
Nach den einschlägigen Verwaltungsvorschriften sollen Tempo 30-Zonen auf der 
Grundlage einer flächendeckenden Verkehrsplanung vorgenommen werden, in de-
ren Rahmen zugleich das innerörtliche Vorfahrtstraßennetz festgelegt werden soll. 
Dabei ist die Leistungsfähigkeit des ÖPNV und des Wirtschaftsverkehrs sicherzustel-
len.  
 
Zonenbeschränkungen kommen nur dort in Betracht, wo der Durchgangsverkehr von 
geringer Bedeutung ist. Sie dienen vorrangig dem Schutz der Wohnbevölkerung so-



wie der Fußgänger und Radfahrer. In Industrie- und Gewerbegebieten kommen Sie 
daher grundsätzlich nicht in Betracht. 
 
Die Träger des ÖPNV sind vor der Anordnung ebenso anzuhören, wie die Polizeibe-
hörde. 
 
Geschwindigkeitsbeschränkungen als Streckengebot: 
 
Nach § 45 Abs. 9 StVO dürfen Beschränkungen des fließenden Verkehrs nur ange-
ordnet werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahren-
lage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in § 45 StVO ge-
nannten Rechtsgüter erheblich übersteigt. 
 
Auch sind hierbei vor jeder Entscheidung die Straßenbaubehörde sowie Polizei an-
zuhören. Geschwindigkeitsbeschränkungen sollen gemäß den Verwaltungsvorschrif-
ten zu entsprechenden Verkehrszeichen aus Sicherheitsgründen auf bestehenden 
Straßen nur angeordnet werden, wenn Unfalluntersuchungen ergeben haben, dass 
häufig geschwindigkeitsbedingte Unfälle aufgetreten sind.  
 
Aufgrund der umfassenden und grundsätzlichen Bedeutung der Thematik wird emp-
fohlen, im Sinne einer Vereinheitlichung der vorhandenen Geschwindigkeitsregelun-
gen, eine bezirksübergreifende Überprüfung des gesamten Stadtgebietes vorzuneh-
men und ein gesamtstädtisches Konzept zu erarbeiten. Der Verwaltungsvorstand der 
Stadt Leverkusen unterstützt diese Vorgehensweise.  
 
Die Erarbeitung des Konzeptes würde im Jahr 2014 erfolgen, aufgrund des Umfangs 
der erforderlichen Prüfungen und Ausarbeitungen, kann ein Bericht bzw. ganzheitli-
ches Konzept erst Ende des 4. Quartals 2014 den politischen Gremien vorgelegt 
werden.  
 
Im Rahmen dieser Konzepterarbeitung sollte auch der Beschluss der Bezirksvertre-
tung I vom 18.11.2013 zur Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf der Straße 
„Pützdelle“ in Rheindorf nochmals geprüft und zunächst ausgesetzt werden. Die Um-
setzung des Beschlusses ist aufgrund der gesetzlich erforderlichen, aber noch feh-
lenden Anhörung der Polizei sowie den Trägern des ÖPNV, zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht möglich, die erforderlichen Anhörungen werden im Rahmen der Prüfung nach-
geholt und der Beschluss im Rahmen der Gesamtkonzeption aufgegriffen.  
 
Straßenverkehr 
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